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JULIA DUBOVSZKY,  
Juristin bei einer Grazer 
Rechtsanwaltskanzlei.

Misogynie als ideologisches 
Fundament männlicher Gewalt
Die Verbindung zwischen häuslicher und extremistischer 
Gewalt gegen Frauen

Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen stellt ein globales gesellschaftliches 
Problem dar, das sowohl im privaten als auch im politischen Kontext auftritt. Während 
häusliche Gewalt traditionell als individuelles oder familiäres Problem verstanden wird, 
rückt in der aktuellen Extremismusforschung zunehmend die Frage in den Fokus, inwie­
fern misogyn geprägte Ideologien auch extremistischer Gewalt zugrunde liegen können. 
Der vorliegende Beitrag untersucht die ideologischen Überschneidungen zwischen häus­
licher und extremistischer Gewalt gegen Frauen und analysiert Misogynie als mögliches 
verbindendes Element beider Gewaltformen. Auf Grundlage zentraler theoretischer 
Ansätze zu Misogynie, hegemonialer Männlichkeit und patriarchalen Machtstruk­
turen sowie aktueller empirischer Studien wird gezeigt, dass frauenfeindliche Einstel­
lungen sowohl im Kontext extremistischer Ideologien als auch im sozialen Nahraum 
als Legitimationsgrundlage für Gewalt fungieren können. Beispiele aus rechtsextremen 
Ideologien, der Incel-Bewegung und digitalen antifeministischen Subkulturen verdeut­
lichen, wie misogyn geprägte Narrative Radikalisierungsprozesse fördern und Gewalt 
gegen Frauen rechtfertigen können. Gleichzeitig zeigen kriminologische Studien, dass 
ähnliche psychosoziale Mechanismen und Geschlechternormen auch häuslicher Gewalt 
zugrunde liegen. Der Beitrag argumentiert daher, dass Misogynie nicht lediglich als 
individuelles Vorurteil, sondern als strukturelles und ideologisches Muster verstanden 
werden sollte, das private und politisch motivierte Gewalt gegen Frauen miteinander 
verbindet und somit auch für Prävention und Risikobewertung von Bedeutung ist.

1.	EINFÜHRUNG
Im Jahr 2023 wurden 51.100 Frauen von 
ihrem Intimpartner oder einem Familien­
mitglied getötet.1 Allein in Österreich 
wurden im Jahr 2024 27 Frauen Opfer 
eines Femizids, das heißt eines Mordes 
aufgrund ihres Geschlechts;2 in weiteren 
37 Fällen blieb es beim Versuch.3 Laut 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
wird weltweit etwa jede dritte Frau im 
Laufe ihres Lebens Opfer physischer und/
oder sexueller Gewalt.4 In Österreich war 

nach einer statistischen Erhebung aus dem 
Jahr 2022 rund ein Viertel aller Mädchen 
und Frauen ab dem 15. Lebensjahr (18–74 
Jahre) von körperlicher (23,47 %) und/
oder sexueller Gewalt (23,75 %) betroffen.5 
Eine deutsche Statistik aus dem Jahr 2024 
weist mit 265.942 Betroffenen einen neuen 
Höchststand von Gewalt im sozialen Nah­
raum seit Beginn der Erhebungsgeschichte 
aus; das entspricht einem Fall alle zwei 
Minuten.6 Diese Fakten verdeutlichen die 
hohe Prävalenz geschlechtsspezifischer 
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Gewalt und verweisen, entgegen einer 
rein individualpsychologischen Ursäch­
lichkeit, auf deren systemische, politische, 
kulturelle und soziale Bedingtheit, die 
somit den Anlass und die Relevanz die­
ses Beitrags begründen. Zugleich erstar­
ken weltweit extremistische Narrative, 
die nicht nur das institutionelle politische 
System herausfordern, sondern darüber 
hinaus frauenverachtende, antifeministi­
sche, teils misogyne Inhalte propagieren 
und weibliche Emanzipation zum Feind­
bild stilisieren. Frauenfeindlichkeit ist 
nicht nur explizit misogynen Ideologien, 
wie beispielsweise der Incel-Ideologie 
(vgl. Abschnitt 3.2), inhärent, sondern 
auch in rechtsextremistischen und religiös-
fundamentalistischen Strömungen tief 
verankert.7 Insbesondere der Aufstieg der 
Manosphere,8 wobei es sich um wach­
sende Online-Gemeinschaften handelt, 
in denen unter anderem durch Influencer 
toxische Männlichkeit, traditionelle Ge­
schlechternormen und misogyne Haltun­
gen gefördert werden, stellt eine besorg­
niserregende Entwicklung dar, da in 
diesem Kontext sowohl häusliche Gewalt 
gegen Frauen legitimiert als auch die 
Radikalisierungsprozesse bis hin zur 
Begehung extremistischer, misogyn mo­
tivierter Attentate begünstigt werden. 
Besonders gefährlich erscheint in diesem 
Zusammenhang die Allgegenwärtigkeit 
des Antifeminismus: Laut der Leipziger 
Autoritarismus-Studie 2024 ver trit t 
durchschnittlich jede vierte befragte Per­
son in Deutschland frauenfeindliche, ge­
waltverharmlosende und -legitimierende 
Einstellungen; die Tendenz ist steigend.9 
Vor diesem Hintergrund verknüpft der 
vorliegende Beitrag zentrale theoretische 
Ansätze mit aktuellen Forschungsergeb­
nissen zur Rolle von misogynen Ein­
stellungen im Kontext extremistischer 
und häuslicher Gewalt gegen Frauen und 
zeigt auf, inwiefern Frauenfeindlichkeit 

als verbindendes ideologisches Element 
beider Gewaltformen fungieren kann.

2.	MISOGYNIE ALS SOZIALER 
MECHANISMUS
Der Begriff Misogynie lässt sich auf das 
Altgriechische zurückführen und setzt 
sich aus misos (Hass) und gynē (Frau) zu­
sammen.10 In seinem ursprünglichen Ver­
ständnis bezeichnet er eine tief verwur­
zelte Abneigung bis hin zu offenem Hass 
gegenüber Frauen.11 Die Sozialphilosophin 
Kate Manne geht in ihrem einflussreichen 
Werk „Down Girl: The Logic of Miso­
gyny“ jedoch über das ursprüngliche Be­
griffsverständnis hinaus und zeigt, dass 
Misogynie nicht primär als Abneigung 
einzelner Männer gegenüber Frauen zu 
verstehen ist, also nicht als individuelles 
psychologisches Phänomen, das zur Ab­
wertung von Frauen allein aufgrund ihres 
Geschlechts führt. Vielmehr beschreibt 
sie Misogynie als strukturelle Eigenschaft 
patriarchaler sozialer Ordnungen – als ge­
sellschaftliche Praxis – und versteht sie als 
deren Exekutivorgan: Frauen werden ins­
besondere, wenngleich nicht ausschließ­
lich, mit Feindseligkeit konfrontiert, wenn 
sie gegen gesellschaftliche Erwartungshal­
tungen und patriarchale Normvorstellun­
gen verstoßen oder männliche Ansprüche 
innerhalb des sozialen Systems infrage 
stellen. Misogyne Handlungen, wie etwa 
Abwertungen, Feindseligkeiten und Ag­
gressionen, fungieren dabei als Mittel so­
zialer Kontrolle, durch das weibliches Ver­
halten sanktioniert und reguliert wird.12

Historisch betrachtet reicht die Logik 
der Misogynie weit zurück. Bereits in der 
griechischen Antike artikuliert Aristoteles 
mit der Aussage „Der Mann ist von Na­
tur aus überlegen, die Frau unterlegen; 
der Mann ist der Herrschende, die Frau 
das beherrschte Wesen“ ein normatives 
Geschlechterverständnis, das männliche 
Überordnung und fest zugewiesene Macht­
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verhältnisse legitimiert.13 In den folgenden 
Jahrhunderten wurden Frauen in kultu­
rellen und religiösen Deutungsmustern 
häufig mit moralischer Minderwertigkeit 
sowie mit „bösen“ oder teuflischen Ei­
genschaften verknüpft und zugleich für 
das Leid des männlichen Geschlechts 
verantwortlich gemacht.14 Der gegenwär­
tige Aufschwung der Online-Manosphere 
zeigt darüber hinaus, dass selbst die femi­
nistischen Errungenschaften der letzten 
Jahrzehnte dehumanisierende Vorstellun­
gen geschlechtlicher Ungleichwertigkeit 
nicht vollständig zurückdrängen konnten.

Bei der Manosphere handelt es sich um 
ein Netzwerk loser Online-Subkulturen, 
das verschiedene antifeministische und 
frauenfeindliche Strömungen vereint, dar­
unter Men’s Rights Activists, Incels („invo­
luntary celibates“) sowie Pick-Up Artists. 
Verbreitet werden diese Inhalte insbeson­
dere über Plattformen wie TikTok, You­
Tube, X und einschlägige Internetforen. 
Trotz inhaltlicher Unterschiede teilen die 
Communities der Manosphere ein ge­
meinsames ideologisches Fundament: 
Im Zentrum stehen die Ablehnung der 
Geschlechtergleichstellung, die Verherr­
lichung traditioneller Geschlechterrollen, 
ein ausgeprägtes männliches Anspruchs­
denken sowie die Vorstellung, Männer 
seien durch feministische und emanzipa­
torische Entwicklungen benachteiligt und 
systematisch entrechtet.15 Solche frauen­
abwertenden Diskurse und misogyne 
Einstellungen verfestigen nicht nur patri­
archale Gesellschaftsstrukturen, sondern 
fördern auch Feindseligkeiten und Gewalt 
gegenüber Frauen. Misogyne Narrative 
können darüber hinaus radikalisierend 
wirken, indem sie die Prävalenz und Dy­
namik häuslicher Gewalt beeinflussen und 
in extremen Ausprägungen zu misogyn 
motivierter extremistischer Gewalt beitra­
gen, wie sich etwa an von der Incel-Ideolo­
gie inspirierten Anschlägen zeigt.16 

3.	MISOGYNIE ALS LEGITIMA­
TIONSGRUNDLAGE EXTREMIS­
TISCHER GEWALT
Der Zusammenhang zwischen extremis­
tischen, gewaltlegitimierenden Ideologien 
und Misogynie wurde in der Extremis­
musforschung erst in jüngster Zeit auf­
gegriffen.17 Im Bestreben, die Rolle von 
Geschlecht und Misogynie im Kontext 
des Extremismus nicht nur als marginal, 
sondern als zentral hervorzuheben, geht 
mancher jedoch sogar so weit, diese als 
„symbolischen Klebstoff“ verschiedener 
extremistischer Ideologien zu beschrei­
ben.18 Im Folgenden wird anhand von 
rechtsextremistischen Ideologien, der 
Incel-Bewegung und dem Social-Media-
Phänomen „Tradwives“ anschaulich dar­
gestellt, inwiefern misogyne Einstellungen 
als Radikalisierungsfaktor fungieren und 
zu Gewaltverbrechen gegenüber Frauen 
führen können.

3.1 Misogynie im Rechtsextremismus
Rechtsextreme Ideologien enthalten zent­
rale Elemente, deren misogyne Dimension 
sich oftmals erst auf den zweiten Blick 
erschließt, deren ideologische Bedeutung 
jedoch umso bedeutsamer erscheint. Ein 
Kernelement bildet die Vorstellung einer 
natürlichen Ungleichheit von „Rassen“, 
Volksgruppen und Geschlechtern im Sinne 
der „white supremacy“ (weiße Überlegen­
heit). Der weiße, heterosexuelle Mann 
wird dabei als ordnende und schützende 
Instanz konstruiert, während Diversität 
als dekadent und bedrohlich erscheint. 
Das biologisch-bedingte Fundament legi­
timiert dabei die sozial konstruierte Un­
gleichheit, die zur Reproduktion patriar­
chaler Machtverhältnisse führt.19

Frauen wird im rechtsextremistischen 
Weltbild primär die Funktion der Repro­
duktion der „weißen Rasse“ zugeschrie­
ben.20 Entsprechend werden traditionelle 
Geschlechterrollen normativ aufgewertet, 
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während Abweichungen, wie insbesondere 
Kinderlosigkeit, Erwerbsorientierung oder 
Homosexualität, als gesellschaftsschäd­
lich interpretiert und betroffene Frauen als 
Feindbilder inszeniert werden.21 Misogy­
nie erscheint hierbei nicht als Randphä­
nomen, sondern als struktureller Bestand­
teil der Ideologie: Frauen werden für 
den vermeintlichen Verfall traditioneller 
Familienstrukturen, sinkende Geburtenra­
ten und den Einfluss feministischer Bewe­
gungen verantwortlich gemacht.

Besondere Mobilisierungskraft ent­
wickelte in diesem Zusammenhang das 
verschwörungstheoretische Narrativ des 
„Großen Austauschs“ von Renaud Camus. 
Dieses geht von einem ethnischen Aus­
tausch aus, der in rechtsextremen Verschwö­
rungsnarrativen als von Jüdinnen und Juden 
gesteuert imaginiert wird. Dieser werde 
durch die weiblichen Emanzipationsbestre­
bungen der vergangenen Jahrzehnte, die im 
Umkehrschluss den Rückgang der Gebur­
tenrate in westlichen Ländern begründen, 
begünstigt. Hieraus resultiert eine ideo­
logische Verschränkung von Frauenhass, 
Rassismus und Antisemitismus in rechts­
extremistischem Gedankengut, in der 
emanzipierte Frauen ebenso wie Migran­
tinnen und Migranten sowie Jüdinnen und 
Juden zu Feindbildern stilisiert werden.22

Gewalt kann innerhalb dieses Deutungs­
rahmens als „notwendige“ Verteidigungs­
handlung erscheinen, indem Frauen als 
Ursache einer existenziellen Bedrohung 
durch ethnische Vermischung markiert 
werden. Weiße, heterosexuelle Männer 
inszenieren sich dabei als Verteidiger der 
Gemeinschaft, die Frauen und Kinder vor 
einer angeblichen Gefahr schützen müss­
ten. Misogyne Vorstellungen fungieren 
folglich nicht lediglich als Begleiterschei­
nung rechtsextremer Ideologie, sondern 
tragen wesentlich zur Legitimierung von 
Gewalt und zur Stabilisierung hegemonia­
ler Männlichkeitsordnungen bei.23

Die ideologische Verschränkung von 
Antifeminismus, Antisemitismus und 
Rassismus zeigt sich exemplarisch in den 
Selbstdarstellungen rechtsextremer Atten­
täter. Der Attentäter von Halle (2019) er­
klärte in seinem veröffentlichten Manifest 
Feminismus zum Auslöser sinkender Ge­
burtenraten und eines angeblichen „Aus­
sterbens“ der weißen Bevölkerung und 
machte Jüdinnen und Juden zugleich für 
gesellschaftliche Entwicklungen verant­
wortlich.24 Auch der Täter des Anschlags 
von Hanau (2020) verband rassistische 
Feindbilder mit persönlichen Kränkungs­
narrativen, insbesondere im Kontext ge­
scheiterter heterosexueller Beziehungen 
und seiner konfliktbehafteten Mutterbe­
ziehung.25 Der Soziologe Michael Kimmel 
beschreibt dieses Muster als „aggrieved 
entitlement“, ein gekränktes männliches 
Anspruchsdenken, in dem Gewalt als Mit­
tel zur Wiederherstellung einer vermeint­
lich zustehenden sozialen und geschlecht­
lichen Stellung erscheint.26 Vergleichbare 
Argumentationsmuster finden sich bereits 
im Manifest des norwegischen Attentäters 
Anders Breivik (2011), in dem Frauen 
für den moralischen und demografischen 
„Untergang“ des Westens verantwortlich 
gemacht werden.27 Rechtsextreme Gewalt 
erscheint in diesen Fällen als Ausdruck ge­
kränkter Männlichkeit, in der misogynes 
Denken die ideologische Grundlage dafür 
liefert, Gewalt als Wiederherstellung einer 
vermeintlich verlorenen sozialen und ge­
schlechtlichen Ordnung zu rechtfertigen.

3.2 Misogynie in der Incel-Bewegung
Der Begriff Incels (involuntary celibates) 
steht für „unfreiwillige Zölibatäre“ und 
bezeichnet Männer, die trotz eines ausge­
prägten Wunsches nach romantischen und 
sexuellen Beziehungen keinen Zugang zu 
entsprechenden Erfahrungen finden.28 Die 
Incel-Community stellt eine primär online 
organisierte Subkultur dar, innerhalb de­
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rer Feminismus und die Emanzipation der 
Frau als Ursache eines vermeintlichen ge­
sellschaftlichen Machtverlusts von Män­
nern gedeutet und für die Auflösung idea­
ler, patriarchal geprägter, traditioneller 
Geschlechterverhältnisse verantwortlich 
gemacht werden.29 Entsprechende Foren 
werden von männlichen Nutzern domi­
niert, die ihre Frustration über sexuelle 
Zurückweisung kollektiv verarbeiten und 
physische sowie sexuelle Gewalt gegen 
Frauen bis hin zu Mordanschlägen offen 
legitimieren. Dass sich der Großteil der 
selbsterklärten Incels in westlichen Ge­
sellschaften findet,30 die durch erhebliche 
feministische Fortschritte und einen weit­
gehend profeministischen Wertekonsens 
geprägt sind, legt nahe, den Aufschwung 
der Manosphere – insbesondere der Incel-
Bewegung – als antifeministische Gegen­
bewegung zu interpretieren. Zudem be­
steht ein Kernelement der Incel-Ideologie 
darin, die sexuelle Revolution und den 
Feminismus als Feindbild zu konstruieren 
und zugleich eine idealisierte Form tradi­
tioneller Monogamie zu propagieren, da 
in dieser Vorstellung jedem Mann ein ge­
sicherter Zugang zu romantischen Bezie­
hungen zustehen würde.31

Das ideologische Fundament des Incel-
Gedankenguts bildet der sogenannte 
„Lookism“, der eine streng hierarchische 
Gesellschaftsvorstellung beschreibt, in der 
der soziale Status und die damit verbun­
denen Partnerschaftschancen von Indivi­
duen primär anhand ihrer körperlichen 
Attraktivität bestimmt werden. Innerhalb 
dieser pyramidalen Hierarchie stehen die 
sogenannten „Chads“ und „Stacies“ an der 
Spitze, wobei es sich um besonders attrak­
tive Männer und Frauen handelt, denen 
ein nahezu exklusiver Zugang zu Sexua­
lität zugeschrieben wird. Darunter folgen 
„Normies“ oder „Betas“, durchschnittlich 
attraktive Personen mit zumindest aus­
reichenden Beziehungschancen, während 

sich Incels selbst am unteren Ende der 
sozialen Ordnung verorten. Nach eigener 
Darstellung sehen sich Incels aufgrund 
ihres Aussehens und der weiblichen Prä­
ferenz für „höherrangige“ Partner von se­
xuellen Beziehungen ausgeschlossen, da 
etwa 80 % der Frauen ausschließlich an 
den attraktivsten 20 % der Männer inter­
essiert wären.32 Eine weitere ideologische 
Komponente der Manosphere ist die so­
genannte „Pillen-Theorie“, ein Deutungs­
rahmen, in dem die „rote Pille“ ein ver­
meintliches Erwachen zur hierarchischen 
Geschlechterordnung beschreibt, während 
die „schwarze Pille“ einen radikalen Nihi­
lismus markiert, der männliche sexuelle 
Erfolglosigkeit als biologisch determiniert 
interpretiert und in extremen Ausprägun­
gen Gewalt gegen Frauen als legitime 
Reaktion erscheinen lässt.33 Die Verwei­
gerung romantischer oder sexueller Bezie­
hungen erscheint innerhalb dieser Logik 
nicht als individuelle Zurückweisung, son­
dern als ungerechte Vorenthaltung eines 
vermeintlichen Rechts – im Sinne eines 
feminin kodierten Gutes, nämlich der se­
xuellen Verfügbarkeit von Frauen, auf die 
Incels einen Anspruch zu haben glauben. 
In Foren wie incels.is werden Frauen re­
gelmäßig als „attraktive Handelsware“ 
dargestellt, die man „besitzen kann“, die 
„verteilt, für sexuelle Befriedigung ge­
nutzt und nach Belieben ersetzt“ werden 
können und rechtlich zu Objekten erklärt 
werden sollten.34

Elliot Rodger, der 2014 in Isla Vista 
sechs Menschen das Leben genommen 
und 14 lebensbedrohlich verletzt hat, gilt 
seit seinem misogyn motivierten Verbre­
chen als Inspirationsquelle für andere ge­
waltbereite Akteure der Incel-Bewegung. 
In seinem Manifest deutete er die Ab­
lehnung durch Frauen als systematische 
Demütigung und legitimierte Gewalt als 
Vergeltung. Alek Minassian bekannte sich 
2018 in Toronto zu Rodger und rief dazu 
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auf, „aktiv zu werden“, anstatt in der ei­
genen „Traurigkeit unterzugehen“, wäh­
rend Jake Davison sich 2021 öffentlich als 
Incel bezeichnete, bevor er seine Mutter, 
ein sechsjähriges Mädchen und fünf wei­
tere Menschen in Plymouth erschoss. Ab­
schließend ist noch Beierles misogyn moti­
viertes Attentat im Jahr 2018 in Florida zu 
nennen, bei dem er zwei Frauen ermordete 
und vier weitere verletzte, während diese 
an einer Yoga-Stunde teilgenommen ha­
ben. Beierle schrieb zuvor Lieder, in deren 
Texten er Vergewaltigungen und Morde 
an Frauen glorifizierte; zudem hatte ihn 
seine Vorgeschichte sexueller Übergriffe 
bereits in Haft gezwungen. In diesem Zu­
sammenhang weist eine Expertin des Sou­
thern Poverty Law Center darauf hin, dass 
Frauenhass zunehmend als Einstiegspfad 
in extremistische Radikalisierung beob­
achtet wird.35

4.	MISOGYNIE ALS GEWALT­
MECHANISMUS IM SOZIALEN 
NAHRAUM
Kate Manne betont, dass frauenfeindliche 
Einstellungen und misogyne Gewalt als 
Exekutivorgan des Patriarchats dienen, um 
Frauen, die durch ihr Verhalten die männ­
liche Vormachtstellung gefährden oder so­
ziale Normen und geschlechtsspezifische 
Rollenerwartungen durchbrechen, zu 
sanktionieren.36 Darüber hinaus führt sie 
das Konzept männlich und weiblich kon­
notierter Güter und Dienstleistungen ein, 
woraus sich ein männliches Anspruchs­
denken ableitet. Infolgedessen können 
nicht nur weiblich konnotierte Dienstleis­
tungen, wie etwa emotionale Fürsorge und 
sexuelle Verfügbarkeit, sondern auch die 
Frau selbst zum beanspruchten Gut werden. 
In dieser Annahme sieht sich die Autorin 
insbesondere durch Gewaltstatistiken be­
stätigt, wonach das Risiko für Frauen, nach 
einer Trennung Opfer schwerer physischer 
Gewalt zu werden, signifikant erhöht ist.37

Ferner stellt Connells Theorie der hege­
monialen Männlichkeit einen zentralen 
Erklärungsansatz dar: Demnach manifes­
tiert sich männliches Anspruchsdenken 
in individuellen Einstellungsmustern, die 
durch rigide Männlichkeitsideale geprägt 
sind, die insbesondere häusliche Kont­
rolle, beruflichen Erfolg und Durchset­
zungsfähigkeit als erstrebenswert definie­
ren.38 An diese Überlegungen knüpft das 
Konzept der toxischen Männlichkeit an, 
bei dem das Streben nach der Erfüllung 
hegemonialer Geschlechterrollen derart 
ausgeprägt ist, dass schädliche Folgen für 
andere wie auch für den Mann selbst – etwa 
Unterdrückung, Aggressivität und Gewalt – 
in Kauf genommen werden.39 

Diese geschlechtsspezifischen Dyna­
miken spiegeln sich nicht nur in sozialen 
Normen und individuellen Einstellungs­
mustern, sondern auch in rechtlichen 
Strukturen wider: Weltweit verfügt bis­
lang lediglich rund ein Viertel aller Staa­
ten über gesetzliche Regelungen, die 
Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe 
stellen. Tatsächlich ist die eheliche Ver­
gewaltigung in Deutschland erst seit 1997 
strafbar;40 in Österreich ist sie das bereits 
seit 1989, zunächst als Ermächtigungsde­
likt und erst seit 2004 als Offizialdelikt.41 
Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass 
die sexuelle Selbstbestimmung von Frau­
en in zahlreichen Gesellschaften weiterhin 
relativiert wird und Vorstellungen eines 
Besitzanspruchs am weiblichen Körper 
strukturell verankert sind.

4.1 Coercive Control
Coercive Control (deutsch: Zwangskont­
rolle) ist eine Form von Gewalt in intimen 
Partnerschaften, die auch als „intimer Ter­
rorismus“ bezeichnet wird. Der US-ameri­
kanische Soziologe Evan Stark beschreibt 
sie als auf Geschlechterungleichheit be­
ruhendes Machtverhältnis, das darauf 
abzielt, die Autonomie des meist weibli­
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chen Opfers einzuschränken und Domi­
nanz zu sichern.42 Coercive Control kann 
sich in unterschiedlichen Formen sozialer, 
ökonomischer und psychischer Kontrolle 
äußern, etwa durch die Einschränkung 
sozialer Kontakte, die Kontrolle ökono­
mischer Ressourcen oder durch systema­
tische Überwachung, Einschüchterung 
sowie psychische, physische und sexuelle 
Gewalt.43 Empirische Befunde zeigen, 
dass diese Dynamiken häufig durch sym­
bolische Machtdemonstrationen und die 
Regulierung alltäglicher Entscheidungen 
umgesetzt werden.44 Im Vordergrund steht 
dabei weniger die unmittelbare körper­
liche Verletzung als vielmehr die Herstel­
lung dauerhafter Abhängigkeit und die 
Einschränkung weiblicher Autonomie.

In besonders ausgeprägten Formen um­
fasst dies auch reproduktive Kontrolle, 
etwa durch die Verweigerung des Zugangs 
zu Verhütungsmitteln oder die einseitige 
Entscheidungsgewalt über Fortführung 
oder Beendigung einer Schwangerschaft,45 

bis hin zur weiblichen Genitalverstüm­
melung. Dabei handelt es sich um eine 
auf patriarchalen Strukturen basierende, 
religiös-kulturell verankerte, misogyne 
Praxis, die transgenerational weitergege­
ben wird und auf die Unterdrückung weib­
licher Sexualität abzielt.46 Diese Beispiele 
verdeutlichen den strukturellen Charakter 
von Coercive Control: Sie erscheint nicht 
lediglich als situatives Unterdrückungs­
mittel, sondern als systematisches Macht- 
und Kontrollinstrument zur Durchsetzung 
geschlechtsspezifischer Hierarchien, in 
dem weibliche Selbstbestimmung und der 
Körper zum Gegenstand männlicher Ver­
fügung und sozialer Kontrolle werden.

4.2 Intersektionalität
Das von Kimberlé Crenshaw entwickelte 
Konzept der Intersektionalität macht 
deutlich, dass Gewalt gegen Frauen nicht 
isoliert entlang der Kategorie Geschlecht 

verstanden werden kann, sondern im Zu­
sammenspiel mehrerer sozialer Ungleich­
heitsdimensionen entsteht. Neben dem 
Geschlecht wirken Faktoren wie die ethni­
sche Zugehörigkeit, der sozioökonomische 
Status, eine etwaige Migrationserfahrung 
oder die rechtliche Abhängigkeit zusam­
men und prägen sowohl das Gewaltrisiko 
als auch den Zugang zu Schutz. So zeigt 
Crenshaw am Beispiel afroamerikanischer 
Frauen in US-amerikanischen Frauenhäu­
sern, dass sprachliche Barrieren, fehlende 
Informationen über Hilfesysteme, finan­
zielle Abhängigkeit oder ein unsicherer 
Aufenthaltsstatus dazu führen können, 
dass Betroffene trotz Gewalt in Beziehun­
gen verbleiben.47 Ähnliche Muster zeigen 
sich auch in Europa: Studien belegen eine 
überdurchschnittliche Gewaltbetroffenheit 
von Angehörigen marginalisierter Grup­
pen, wie etwa Roma-Frauen oder Frauen 
mit Migrationserfahrung, die aus Angst 
vor sozialer Stigmatisierung, institutio­
nellem Misstrauen oder aufenthaltsrecht­
lichen Konsequenzen seltener Unter­
stützung in Anspruch nehmen.48 Auch 
ökonomische Abhängigkeit, soziale Isola­
tion sowie soziokulturelle und religiöse 
Einf lussfaktoren können sowohl von 
Tätern, wie beispielsweise im polnisch-
englischen Migrationskontext, gezielt als 
Druckmittel eingesetzt werden als auch 
auf Opferseite legitimierend wirken.49 
Internationale Befunde weisen darüber 
hinaus darauf hin, dass insbesondere in­
digene Frauen sowie Frauen ethnischer 
Minderheiten, wie beispielsweise Latein­
amerikanerinnen in den USA, ein deutlich 
erhöhtes Risiko für Partnerschaftsgewalt 
aufgrund von patriarchalen Ideologien 
und traditionellen Geschlechterrollenvor­
stellungen aufweisen.50 Diese intersek­
tionale Perspektive verdeutlicht damit, 
dass Gewalt gegen Frauen nicht mono­
kausal erklärbar ist, sondern aus der Ver­
schränkung struktureller Ungleichheiten 
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hervorgeht. Misogynie fungiert hierbei als 
tragendes Prinzip: Sie legitimiert Gewalt, 
stabilisiert patriarchale Machtverhältnis­
se und erschwert zugleich den Zugang zu 
Schutz- und Unterstützungssystemen.

4.3 Gender Role Ideology
Ausgehend von Simone de Beauvoirs Un­
terscheidung zwischen dem biologischen 
Geschlecht (Sex) und dem sozial kons­
truierten Geschlecht (Gender) werden 
Geschlechterrollen als Ergebnis sozialer 
Prozesse, kultureller Bedeutungszuschrei­
bungen und historisch gewachsener Macht­
verhältnisse verstanden.51 Entsprechende 
Rollenbilder werden früh sozialisiert und 
in Familien, Schulen, Peergroups und Me­
dien fortlaufend reproduziert. Während 
Weiblichkeit häufig mit Fürsorglichkeit, 
Unterordnung und emotionaler Verfügbar­
keit verbunden wird, wird Männlichkeit 
mit Dominanz, Kontrolle, Entscheidungs­
stärke und Durchsetzungsfähigkeit asso­
ziiert. Empirische Befunde zeigen, dass 
insbesondere antifeministische, aber auch 
traditionelle Geschlechterrollenvorstellun­
gen mit einer erhöhten Akzeptanz und 
Ausübung von Gewalt gegen Frauen korre­
lieren. Diese stehen wiederum in Zusam­
menhang mit negativen Kindheitserfah­
rungen, wie dem Miterleben oder Erleben 
von häuslicher Gewalt im Elternhaus.52 
Zudem weisen Männer, deren Selbstbild 
stark an traditionellen Männlichkeitsnor­
men orientiert ist oder die eine Bedrohung 
ihrer geschlechtsspezifischen Rolle erle­
ben, ein erhöhtes Risiko für partnerschaft­
liche Gewalt auf.53 Gleichzeitig steigt die 
Gewaltbetroffenheit von Frauen in Kon­
texten, in denen traditionelle Geschlech­
terordnungen kulturell verankert sind oder 
durch soziale Veränderungen, beispiels­
weise durch einen höheren Bildungsgrad 
oder ein höheres Einkommen der Frau 
im Vergleich zum männlichen Partner, 
herausgefordert werden. Eine Auswer­

tung der Daten der Agentur der Europä­
ischen Union für Grundrechte (European 
Union Agency for Fundamental Rights, 
FRA) durch González et al. zeigt, dass 
ein höheres Maß an Geschlechtergleich­
heit im Herkunftsland signifikant mit ei­
nem geringeren Risiko für Intimpartner­
gewalt korreliert, während traditionelle 
Geschlechterrollenvorstellungen genera­
tionenübergreifend fortwirken und das 
Gewaltrisiko von Migrantinnen im Auf­
nahmeland erhöhen.54 Traditionelle Ge­
schlechterrollen fungieren somit nicht le­
diglich als kulturelle Orientierungsmuster, 
sondern als normativer Bezugsrahmen, 
innerhalb dessen antifeministische Ein­
stellungen und Misogynie als regulierender 
Mechanismus wirken und geschlechtsspe­
zifische Gewalt legitimieren.

5.	MISOGYNIE ALS VERBINDEN­
DER RISIKOFAKTOR ZWISCHEN 
PRIVATER UND ÖFFENTLICHER 
GEWALT
Jüngste kriminologische Forschung widmet 
sich zunehmend der Frage, inwiefern häus­
liche und extremistische Gewalt durch 
ähnliche psychosoziale und soziokulturelle 
Einflussfaktoren sowie zugrunde liegende 
patriarchale und misogyne Einstellungs­
muster mitbedingt sind. Der gegenwärtige 
wissenschaftliche Diskurs konzentriert 
sich dabei verstärkt auf genderspezifische 
Erklärungsansätze männlicher Gewalt. 
In seinem Beitrag „Everyday Terrorism. 
Connecting Domestic Violence and 
Global Terrorism“ plädiert Pain dafür, 
häusliche Gewalt als eine Form von All­
tagsterrorismus zu verstehen und sich 
gegen deren Entpolitisierung zu stellen. 
Wie gewaltbereiter Extremismus sei auch 
häusliche Gewalt strukturell, systematisch 
und ideologisch geprägt; beide Gewalt­
formen erzeugen Angst, reproduzieren 
Machtungleichheiten und stellen Formen 
performativer Machtausübung dar. Eine 
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strikte Trennung zwischen privater und 
öffentlicher Gewalt verschleiere daher pa­
triarchale Strukturmuster und verhindere 
eine angemessene sicherheitspolitische 
Einordnung.55

Empirische Studien deuten zudem auf 
konkrete ideologische Überschneidungen 
hin. Nicholas et al. zeigen auf Grundlage 
von Interviews mit australischen Männer­
beratern, die mit Tätern häuslicher Gewalt 
arbeiten, dass rechtfertigende Narrative 
aus Online-Subkulturen – etwa der Incel-
Szene oder aus der Manosphere – zu­
nehmend in Täterdiskursen auftauchen. 
Beobachtet wurden sowohl antifeminis­
tische Ressentiments und Vorstellungen 
eines männerfeindlichen Rechtssystems 
als auch misogynes Anspruchsdenken, 
wie die Überzeugung, Männer hätten ein 
Recht auf Kontrolle oder sexuelle Verfüg­
barkeit. Diese Narrative überschneiden 
sich teilweise mit rechtsextremen Deu­
tungsmustern, insbesondere mit Täter-
Opfer-Umkehrnarrativen, in denen Män­
ner als gesellschaftlich entrechtete Opfer 
dargestellt werden. Nicholas et al. argu­
mentieren daher, dass Antifeminismus 
und misogyne Einstellungen nicht nur 
häusliche Gewalt legitimieren, sondern 
auch als Radikalisierungsfaktoren wirken 
können.56

Zu ähnlichen Ergebnissen gelangen 
Rottweiler et al., die in ihrer Studie „A 
Common Psychology of Male Violence?“ 
untersucht haben, ob häuslicher Gewalt 
und gewaltbereitem Extremismus ver­
gleichbare psychologische Mechanismen 
zugrunde liegen. Die Befunde zeigen, dass 
Misogynie ein signifikanter Prädiktor für 
extremistische Gewaltintentionen sowie 
für Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen 
ist. Diese Wirkung wird insbesondere 
durch Hypermaskulinität, Rachemotive, 
kollektiven Narzissmus und verletztes 
Anspruchsdenken verstärkt. Gewalt er­
scheint dabei als Mittel zur Wiederherstel­

lung einer als bedroht wahrgenommenen 
männlichen Dominanz, wobei Misogynie 
als verbindende ideologische Klammer 
fungiert.57

Ergänzend haben Clemmow et al. an­
hand einer Netzwerkanalyse mit 527 bri­
tischen Männern den Zusammenhang 
zwischen Intimpartnergewalt und der 
Anfälligkeit für extremistische Ideologien 
analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass 
Täter häuslicher Gewalt mit signifikant 
höherer Wahrscheinlichkeit extremistischen 
Inhalten ausgesetzt sind und häufiger mit 
entsprechenden Narrativen interagieren. 
Daraus schließen die Autoren, dass nicht 
nur Misogynie Radikalisierungsprozesse 
begünstigt, sondern die Ausübung häus­
licher Gewalt zugleich als potenzieller 
Frühindikator extremistischer Anfällig­
keit verstanden werden könnte.58

Vor dem Hintergrund dieser Befunde 
appellieren mehrere Autoren an die Not­
wendigkeit, misogyne Einstellungen, ge­
waltlegitimierende Narrative sowie eine 
Vorgeschichte häuslicher Gewalt stärker 
in standardisierten Risikoprognoseverfah­
ren für Extremismus zu berücksichtigen. 
Zugleich wird die Bedeutung präventiver 
Maßnahmen hervorgehoben, insbesondere 
im schulischen und freizeitpädagogischen 
Kontext, die auf die Förderung eines in­
klusiven, respektvollen und gewaltableh­
nenden Verständnisses von Männlichkeit 
abzielen.59

6.	ZUSAMMENFÜHRUNG DER 
BEFUNDE: MISOGYNIE ALS VER­
BINDENDES IDEOLOGISCHES 
ELEMENT
Im Rahmen der Diplomarbeit der Autorin 
dieses Beitrags „Einflussfaktoren bei ex­
tremistischer und häuslicher Gewalt im 
Vergleich – Misogynie als gemeinsamer 
Nenner?“ erfolgte eine vertiefte Ausei­
nandersetzung mit den standardisierten 
Risikoeinschätzungsverfahren häuslicher 
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und extremistischer Gewalt (Danger As­
sessment und VERA-2R), die als Instru­
mente zur systematischen Bewertung 
von Gefährdungs- bzw. Radikalisierungs­
risiken dienen. Insbesondere die Inter­
pretation einzelner Items auf Grundlage 
der auch in diesem Artikel dargestellten 
theoretischen Konzepte stand dabei im 
Mittelpunkt. Die daraus gewonnenen Er­
kenntnisse stützen – im Einklang mit ak­
tuellen wissenschaftlichen Diskursen – die 
Annahme, dass Frauenfeindlichkeit ein 
verbindendes ideologisches Element zwi­
schen häuslicher und extremistischer Ge­
walt darstellen könnte.

Die im Rahmen der Analyse gewonnenen 
Erkenntnisse legen nahe, dass Gewalt so­
wohl im privaten als auch im politischen 
Kontext häufig als Reaktion auf wahrge­
nommene oder befürchtete Macht- und 
Statusverluste erscheint und der Stabili­
sierung beziehungsweise Wiederherstel­
lung patriarchaler Ordnungsmuster dient. 
Während sich misogyne Einstellungen im 
Kontext häuslicher Gewalt häufig in emo­
tional aufgeladenen Beziehungssituatio­
nen manifestieren – etwa im Zuge weib­
licher Emanzipationsbestrebungen, der 
Infragestellung männlicher Autorität oder 
einer Trennung –, erscheinen sie im ext­
remistischen Milieu als ideologisch ver­
dichtete und kollektiv artikulierte Form 
struktureller Frauenfeindlichkeit, die über 
antifeministische Narrative und digitale 
Subkulturen reproduziert wird und mi­
sogyne Gewalt legitimiert. Trotz dieser 
unterschiedlichen Erscheinungsformen 
verweisen beide Gewaltkontexte auf die 
Persistenz internalisierter, misogyn ge­
prägter Geschlechternormen und hege­
monialer Männlichkeitsvorstellungen, in 
denen Gewalt als Mittel zur Aufrechter­
haltung männlicher Dominanz und zur 
sozialen Kontrolle weiblicher Selbstbe­
stimmung fungiert. Misogynie erscheint 
damit nicht lediglich als Begleiterschei­

nung einzelner Gewaltformen, sondern als 
ideologischer Zusammenhang, der private 
und politisch motivierte Gewalt gegen 
Frauen miteinander verbindet.60

7.	 CONCLUSIO
Zusammenfassend zeigen sowohl aktuelle 
Forschungsergebnisse als auch die Analy­
se theoretischer Konzepte und standar­
disierter Risikoprognoseverfahren, dass 
häusliche und extremistische Gewalt eine 
ausgeprägte geschlechtsspezifische Dimen­
sion aufweisen und auf vergleichbaren 
ideologischen Grundlagen beruhen. In 
beiden Kontexten kann Gewalt als Reak­
tion auf wahrgenommene Macht- und 
Statusverluste interpretiert werden und der 
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 
patriarchaler Ordnungsmuster dienen. Ins­
besondere Frauen, die traditionelle Rollen­
bilder infrage stellen, ihre Selbstbestim­
mung einfordern oder gesellschaftliche 
Gleichberechtigung vorantreiben, werden 
dabei zu Zielscheiben von Kontrolle, Sank­
tionierung und Gewalt. Misogynie fungiert 
in diesem Zusammenhang als ideologisches 
Bindeglied: Sie legitimiert Gewalt gegen­
über Frauen und stellt sie zugleich als ver­
meintlich notwendiges Mittel sozialer Kont­
rolle dar. Vieles spricht daher für strukturell 
verankerte Formen von „männlicher Ge­
walt“, deren Ursachen in tief verwurzelten 
patriarchalen Machtverhältnissen, tradier­
ten Geschlechternormen und antifeministi­
schen Deutungsmustern liegen.

Die herausgearbeitete ideologische Ver­
bindung zwischen häuslicher und extre­
mistischer Gewalt, nämlich misogyne 
Einstellungsmuster, wirft zwei drängende 
gesellschaftspolitische Fragen auf: Wie 
soll eine demokratische Gesellschaft mit 
der zunehmenden Verbreitung extremis­
tischer, misogyn geprägter Narrative 
umgehen, die darauf abzielen, Frauen im 
öffentlichen wie im privaten Raum einzu­
schüchtern, zu kontrollieren oder ihre 
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Selbstbestimmung einzuschränken? Und 
deutet der Aufschwung der Manosphere 
sowie die breite gesellschaftliche Verbrei­
tung antifeministischer Narrative auf eine 
„Männlichkeit in der Krise“ hin? Vor die­
sem Hintergrund erscheint es unabding­
bar, Misogynie nicht lediglich als indivi­
duelles Vorurteil zu verstehen, sondern 
als gesellschaftliches Strukturprinzip, das 
sowohl Radikalisierungsprozesse als auch 
zwischenmenschliche Gewalt begünstigen 
kann.

Zugleich verdeutlichen die Ergebnisse, 
dass weiterer Forschungsbedarf besteht, 
insbesondere im Hinblick auf die Rolle 
digitaler Subkulturen und sozialer Medi­
en bei der Verbreitung antifeministischer 
Narrative sowie deren Einfluss auf Ein­
stellungen und Gewaltbereitschaft ge­
genüber Frauen. Neben interdisziplinärer 
Forschung und evidenzbasierter Politik 
kommt auch präventiven Maßnahmen eine 
fundamentale Bedeutung zu. So wichtig 
es ist, Mädchen und Frauen zu stärken und 
vor misogyn motivierter Gewalt zu schüt­
zen, so bedeutsam ist zugleich der Fokus 
auf Präventionsprogramme für junge 
Männer, die pluralistische und inklusive 
Männlichkeitsbilder vermitteln und der 
Verfestigung antifeministischer sowie 
misogyn geprägter Deutungsmuster früh­
zeitig entgegenwirken. Ziel muss es sein, 
jungen Männern alternative Vorstellungen 
von Männlichkeit aufzuzeigen und ihnen 
Wege zu einem positiven Selbstverständ­
nis zu eröffnen. Gerade angesichts der zu­
nehmenden Verbreitung digitaler Narra­
tive, wonach Männer nur dann erfolgreich 
in intimpartnerschaftlichen Beziehungen 
sein können, wenn sie dem Ideal eines 

sogenannten „Alpha-Mannes“ entspre­
chen, darf der psychologische Druck, 
dem insbesondere männliche Jugendliche 
ausgesetzt sind, nicht unterschätzt wer­
den. Dabei kommt insbesondere Schulen, 
freizeitpädagogischen Einrichtungen und 
sozialpolitischen Medienkampagnen eine 
Schlüsselrolle zu, während im familiären 
Umfeld, insbesondere aufgrund der kultu­
rellen und teils religiösen Sensibilität dieses 
Themas, keinesfalls flächendeckend von 
der Existenz erforderlicher Bereitschaft 
und notwendiger Ressourcen ausgegangen 
werden kann, um männliche Jugendliche 
aufzufangen. Vor diesem Hintergrund und 
im Sinne der Chancengleichheit, einer in­
tersektionalen Perspektive und des Wohls 
unserer Gesellschaft erscheint es unum­
gänglich, bereits im Pflichtschulbereich 
mit entsprechenden Bildungsangeboten 
diese Lücke zu schließen. Beispiele hier­
für wären Workshops an Schulen, die plu­
ralistische Männlichkeitsbilder fördern, 
männliche Lehrkräfte als positive Rollen­
vorbilder, Sportvereine, in denen Trainer 
den konstruktiven Umgang mit Emotionen 
unterstützen, sowie mediale Kampagnen 
in sozialen Netzwerken, die das Potenzial 
eines Gegenpols zu den toxischen Inhalten 
der digitalen Sphäre aufweisen.

Letztlich wird der Erfolg im Kampf ge­
gen Frauenfeindlichkeit unabhängig von 
ihrer Ausprägung im häuslichen oder öf­
fentlichen Bereich davon abhängen, ob 
es unserer Gesellschaft gelingt, patriar­
chale Machtstrukturen und traditionelle 
geschlechtsspezifische Rollenbilder nicht 
nur zu erkennen, sondern sie nachhaltig 
zu durchbrechen und ein inklusives Männ­
lichkeitsverständnis zu fördern.
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